
Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
Stand: 01.10.2005 

Die Kraftfahrtversicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versi-
cherungsvertrages folgende Versicherungsarten: 

- die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
- die Fahrzeugversicherung 
- die Kraftfahrtunfallversicherung 

Die Versicherungsarten sind jeweils rechtlich selbstständige Versi-
cherungsverträge. 
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A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Beginn des Versicherungsschutzes und Vorläufige De-
ckung

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versiche-
rungsscheines durch Zahlung des Beitrages und der Versiche-
rungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. 

(2) Vorläufige Deckung 

a) Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versiche-
rungsscheines beginnen (Vorläufige Deckung), bedarf es einer be-
sonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu bevollmächtig-
ten Personen. Die Aushändigung der zur behördlichen Zulassung 
notwendigen Versicherungsbestätigung gilt nur für die Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung als Zusage einer Vorläufigen De-
ckung.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht Versiche-
rungsschutz auch für Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen, 
die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des 
auf dem Kennzeichen ausgewiesenen Zulassungsbezirks und ei-
nes angrenzenden Bezirks ausgeführt werden. Als derartige Fahr-
ten gelten insbesondere Fahrten mit vorübergehend stillgelegten 
Fahrzeugen zur Abstempelung des Kennzeichens, Rückfahrten 
von der Zulassungsbehörde nach Entfernung des Stempels – auch 
mit endgültig stillgelegten Fahrzeugen – sowie Fahrten zur Durch-
führung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasun-
tersuchung und Fahrten mit Fahrzeugen, denen die Zulassungsbe-
hörde im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren vorab ein 
ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat.

Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für Fahrten, für die gemäß § 28 
StVZO rote Kennzeichen oder Kurzzeit-Kennzeichen am Fahrzeug 
geführt werden müssen. 

b) Die Vorläufige Deckung endet mit der Einlösung des Versiche-
rungsscheines. Sie tritt rückwirkend außer Kraft, wenn der Antrag 
unverändert angenommen wurde, der Versicherungsschein aber 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Widerspruchsfrist 
bzw. der Widerrufsfrist eingelöst wird und der Versicherungsneh-
mer die Verspätung zu vertreten hat. Übt der Versicherungsnehmer 
sein Widerrufsrecht nach § 48c VVG aus, so endet die vorläufige 
Deckung gleichfalls. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, die Vorläufige Deckung mit Frist 
von einer Woche schriftlich zu kündigen. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende 
anteilige Beitrag zu. 

d) Widerspricht der Versicherungsnehmer gemäß § 5a VVG oder 
lehnt er das Angebot des Versicherers gemäß § 5 Abs. 3 PflVersG 
ab, wird der Versicherer die Vorläufige Deckung mit Frist von einer 
Woche schriftlich kündigen. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
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der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige 
Beitrag zu. 

e) Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach § 48c 
VVG aus, so endet der Vertrag mit dem Zugang des Widerrufs 
beim Versicherer. 

Dem Versicherer gebührt der Beitrag für die Zeit ab Versiche-
rungsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf sein Wider-
rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufes und den dann zu zah-
lenden Beitrag hingewiesen hat und der Versicherungsnehmer zu-
gestimmt hat, das der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 

§ 2a Geltungsbereich 

(1) Die Kraftfahrtversicherung gilt für Europa und für die außereu-
ropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des Vertrages über 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gehören. In der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt die Deckungssumme, die in 
dem jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrieben ist, mindestens 
jedoch in Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssummen. 

(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung kann eine Erweite-
rung, in der Fahrzeug- und Kraftfahrtunfallversicherung können 
auch sonstige Änderungen des Geltungsbereiches vereinbart wer-
den. Bei einer Erweiterung des Geltungsbereiches in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung gilt Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

§ 2b Einschränkung des Versicherungsschutzes 

(1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls: 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

a) wenn das Fahrzeug zu einem anderen als dem im Antrag ange-
gebenen Zweck verwendet wird; 

b) wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht; 

c) wenn der Fahrer des Fahrzeuges bei Eintritt des Versicherungs-
falls auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nicht die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis hat; 

d) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn das Fahrzeug 
zu behördlich nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen, bei denen 
es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder bei 
den dazugehörigen Übungsfahrten verwendet wird; 

e) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn der Fahrer 
infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu füh-
ren.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder dem Ei-
gentümer befreit eine Obliegenheitsverletzung gemäß Buchstabe 
b), c) oder e) den Versicherer nur dann von der Leistungspflicht, 
wenn der Versicherungsnehmer, der Halter oder der Eigentümer 
die Obliegenheitsverletzung selbst begangen oder schuldhaft er-
möglicht hat. 

(2) Bei Verletzung einer nach Abs. 1 vereinbarten Obliegenheit o-
der bei Gefahrerhöhung ist die Leistungsfreiheit des Versicherers in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer und den mitversicherten Personen auf den Betrag 
von höchstens je 5.000,– EUR beschränkt. Gegenüber dem Fah-
rer, der das Fahrzeug durch eine strafbare Handlung erlangt hat, ist 
der Versicherer auch in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

(3) Ausschlüsse: 

Versicherungsschutz wird nicht gewährt, 

a) in der Fahrzeug- und Kraftfahrtunfallversicherung für Schäden, 
die durch Aufruhr, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Verfügungen 
von hoher Hand oder Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verur-
sacht werden; 

b) für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, o-
der bei den dazugehörigen Übungsfahrten entstehen; in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt dies nur bei Beteiligung an 

behördlich genehmigten Fahrtveranstaltungen oder den dazugehö-
rigen Übungsfahrten; 

c) für Schäden durch Kernenergie. 

§ 3 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen 

(1) Die in § 2b Abs. 1, §§ 5, 5a, 7, 8, 9, 10 Abs. 4 und 8, § 13 Abs. 
3 und 7, § 13a, § 14 Abs. 2 und 5, §§ 15 und 22 für den Versiche-
rungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für 
mitversicherte und sonstige Personen, die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag geltend machen. 

(2) Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag ste-
hen, wenn nichts anderes vereinbart ist (siehe insbesondere § 10 
Abs. 3 und § 17 Abs. 3 Satz 2), ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer zu; dieser ist neben dem Versicherten für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. In der Kraftfahrtunfallversicherung 
darf die Auszahlung der auf einen Versicherten entfallenden Versi-
cherungssumme an den Versicherungsnehmer nur mit Zustimmung 
des Versicherten erfolgen. 

(3) Ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber al-
len mitversicherten und sonstigen Personen, die Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag geltend machen. Beruht die Leistungs-
freiheit auf der Verletzung einer Obliegenheit, so kann der Versi-
cherer wegen einer dem Dritten gewährten Leistung Rückgriff nur 
gegen diejenigen mitversicherten Personen nehmen, in deren Per-
son die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände vorlie-
gen.

(4) Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen 
Feststellung ohne ausdrückliche Genehmigung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. 

§ 4a Vertragsdauer, Kündigung zum Ablauf 

(1) Der Versicherungsvertrag kann für die Dauer eines Jahres oder 
für einen kürzeren Zeitraum abgeschlossen werden. Beträgt die 
vereinbarte Vertragsdauer ein Jahr, so verlängert sich der Vertrag 
jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ab-
lauf schriftlich gekündigt wird. Dies gilt auch, wenn die Vertrags-
dauer nur deshalb weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode ein vom Vertragsbeginn abwei-
chender Termin vereinbart worden ist. Andere Verträge mit einer 
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr enden, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 

(2) Auf Verträge für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen fin-
det Abs. 1 Satz 2 keine Anwendung. 

§ 4b Kündigung im Schadenfall 

(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls der Versicherer 
die Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung anerkannt oder 
die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jede Ver-
tragspartei berechtigt, den Versicherungsvertrag zu kündigen. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 
Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit 
kommen zu lassen, oder wenn der Ausschuss (§ 14) angerufen 
wird.

(2) Die Kündigung im Versicherungsfall ist nur innerhalb eines Mo-
nats seit der Anerkennung der Entschädigungspflicht oder der 
Verweigerung der Entschädigung, seit der Rechtskraft des im 
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils oder seit der Zu-
stellung des Spruchs des Ausschusses zulässig. Für den Versiche-
rungsnehmer beginnt die Kündigungsfrist erst von dem Zeitpunkt 
an zu laufen, in welchem er von dem Kündigungsgrund Kenntnis 
erlangt. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späte-
ren Zeitpunkt als den Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
(bzw. der vereinbarten kürzeren Vertragsdauer) kündigen. 

(3) Kündigt der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall, so hat 
er den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr oder die verein-
barte kürzere Vertragsdauer zu zahlen. Kündigt der Versicherer, so 
kann er den auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallenden 
anteiligen Beitrag verlangen. 

(4) §§ 4c und 4e gelten entsprechend. 
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§ 4c Form, Zugang und Inhalt der Kündigung 

(1) Alle Kündigungen müssen schriftlich erfolgen und sind nur wirk-
sam, wenn sie innerhalb der Kündigungsfrist zugehen. 

(2) Eine Kündigung kann sich sowohl auf einzelne Versicherungs-
arten als auch auf den gesamten Vertrag beziehen; sie kann ferner, 
wenn sich ein Vertrag auf mehrere Fahrzeuge bezieht, sowohl für 
alle als auch für einzelne Fahrzeuge erklärt werden. Ist der Versi-
cherungsnehmer mit der Kündigung von Teilen des Vertrages nicht 
einverstanden, was er dem Versicherer innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Teilkündigung mitzuteilen hat, so gilt der gesamte 
Vertrag als gekündigt. 

§ 4d Kündigung bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

(1) Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insol-
venzverfahren eröffnet worden, kann der Versicherer während der 
Dauer des Insolvenzverfahrens den Versicherungsvertrag schrift-
lich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
wirksam.

(2) § 4b Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 4e Beitrag für Nachhaftung 

Bleibt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Verpflichtung 
des Versicherers gegenüber dem Dritten bestehen, obgleich der 
Versicherungsvertrag beendet ist, so steht dem Versicherer der 
Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung zu. Steht dem Versicherer 
eine Geschäftsgebühr gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 VVG zu, so gilt 
ein entsprechend der Dauer des Versicherungsverhältnisses nach 
der Staffel für eine vorübergehende Erweiterung (TB Nr. 3) berech-
neter Beitrag, jedoch nicht mehr als 40 % des Jahresbeitrages als 
angemessen.

§ 5 Vorübergehende Stilllegung 

(1) Wird das Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr gezogen 
(Stilllegung im Sinne des Straßenverkehrsrechts), so wird dadurch 
der Versicherungsvertrag nicht berührt. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch Unterbrechung des Versicherungsschutzes verlangen, 
wenn er eine Abmeldebescheinigung der Zulassungsbehörde vor-
legt und die Stilllegung mindestens zwei Wochen beträgt. Der Ver-
sicherungsschutz wird außerdem unterbrochen, wenn die Zulas-
sungsbehörde dem Versicherer gem. § 29a Abs. 3 StVZO die Still-
legung mitteilt, es sei denn, der Versicherungsnehmer verlangt die 
uneingeschränkte Fortführung des Versicherungsschutzes. In die-
sen Fällen richten sich die beiderseitigen Verpflichtungen nach den 
Abs. 2 bis 6. 

(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird Versiche-
rungsschutz nach den §§ 10 und 11, in der Fahrzeugversicherung 
nach § 12 Abs. 1 I und Abs. 2 gewährt. Das Fahrzeug darf jedoch 
außerhalb des Einstellraums oder des umfriedeten Abstellplatzes 
nicht gebraucht oder nicht nur vorübergehend abgestellt werden. 
Wird diese Obliegenheit verletzt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung 
ohne Wissen und Willen des Versicherungsnehmers erfolgt und 
von ihm nicht grob fahrlässig ermöglicht worden ist. 

(3) In der Kraftfahrtunfallversicherung, die sich auf ein bestimmtes 
Fahrzeug bezieht, wird kein Versicherungsschutz gewährt. 

(4) Wird das Fahrzeug zum Verkehr wieder angemeldet (Ende der 
Stilllegung im Sinne des Straßenverkehrsrechts), lebt der Versiche-
rungsschutz uneingeschränkt wieder auf. Das Ende der Stilllegung 
ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Wird nach Unterbrechung des Versicherungsschutzes das Ende 
der Stilllegung dem Versicherer nicht innerhalb von 18 Monaten 
seit der behördlichen Abmeldung angezeigt und hat sich der Versi-
cherer innerhalb dieser Frist dem Versicherungsnehmer oder ei-
nem anderen Versicherer gegenüber nicht auf das Fortbestehen 
des Vertrages berufen, endet der Vertrag mit Ablauf dieser Frist, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das gleiche gilt, wenn das 
Fahrzeug nicht innerhalb von 18 Monaten seit der Stilllegung wie-
der zum Verkehr angemeldet wird. Für die Beitragsabrechnung gilt 
§ 6 Abs. 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Tages des 
Wagniswegfalls der Tag der Abmeldung des Fahrzeuges tritt. 

(6) Die Bestimmungen von Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und der Abs. 2 bis 
5 finden keine Anwendung auf Verträge für Fahrzeuge, die ein Ver-
sicherungskennzeichen führen müssen, auf Verträge für Wohnwa-
genanhänger sowie auf Verträge mit kürzerer Vertragsdauer als ein 
Jahr mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 4a Abs. 1 Satz 
3.

§ 5a Saisonkennzeichen 

(1) Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen 
sind, wird Versicherungsschutz während des – in der zur behördli-
chen Zulassung notwendigen Versicherungsbestätigung und auf 
dem amtlichen Kennzeichen – dokumentierten Zeitraums (Saison) 
gewährt.

(2) Außerhalb dieses Zeitraums wird Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach §§ 10 und 11 sowie in 
der Fahrzeugversicherung nach § 12 Abs. 1 I u. Abs. 2  (Ruhever-
sicherung) gewährt. Das Fahrzeug darf jedoch außerhalb des Ein-
stellraums oder des umfriedeten Abstellplatzes nicht gebraucht o-
der nicht nur vorübergehend abgestellt werden, es sei denn für 
Fahrten i. S. von § 1 Abs. 2 Satz 3 bis 5. Wird diese Obliegenheit 
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, es sei denn, dass die Verletzung ohne Wissen und Willen des 
Versicherungsnehmers erfolgt und von ihm nicht grob fahrlässig 
ermöglicht worden ist. 

(3) Außerhalb der Saison besteht kein Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrtunfallversicherung, die sich auf ein bestimmtes Fahrzeug 
bezieht.

§ 6 Veräußerung 

(1) Wird das Fahrzeug veräußert, so tritt der Erwerber in die Rech-
te und Pflichten des Versicherungsnehmers aus dem Versiche-
rungsvertrag ein. Dies gilt nicht für die KH-Plus (§ 10d), Komfort-
Kasko (§ 13a) und Kraftfahrtunfallversicherungen. Für den Beitrag, 
welcher auf die zur Zeit der Veräußerung laufende Versicherungs-
periode entfällt, haften Veräußerer und Erwerber als Gesamt-
schuldner. Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich an-
zuzeigen.

(2) Erwerber und Versicherer sind berechtigt, den Versicherungs-
vertrag zu kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt, dasjenige des Erwerbers, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb bzw. nachdem er 
Kenntnis von dem Bestehen der Versicherung erlangt, ausgeübt 
wird. Der Erwerber kann nur mit sofortiger Wirkung, zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres oder der vereinbarten kürzeren 
Vertragsdauer, der Versicherer mit einer Frist von einem Monat 
kündigen. Legt der Erwerber bei der Zulassungsbehörde eine Ver-
sicherungsbestätigungskarte vor, so gilt dies als Kündigung des 
übergegangenen Vertrages zum Beginn der neuen Versicherung (§ 
4c Abs. 2 und § 4e finden Anwendung). 

(3) Kündigt der Versicherer oder der Erwerber, steht dem Versiche-
rer nur der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende an-
teilige Beitrag zu. Hat das Versicherungsverhältnis weniger als ein 
Jahr bestanden, so wird für die Zeit vom Beginn bis zur Veräuße-
rung der Beitrag anteilig nach der Zeit des gewährten 
Versicherungsschutzes berechnet. 

(4) Für Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müs-
sen, gilt abweichend von den Bestimmungen des Abs. 3: Dem Ver-
sicherer steht der Beitrag für das laufende Verkehrsjahr zu, wenn 
der Vertrag für das veräußerte Fahrzeug gekündigt wird. Dem Ver-
sicherer steht jedoch nur der Beitrag für die Zeit des Versiche-
rungsschutzes nach Kurztarif zu, wenn der Versicherungsnehmer 
ihm den Versicherungsschein sowie das Versicherungskennzei-
chen des veräußerten Fahrzeuges aushändigt und die Kündigung 
des Erwerbers vorliegt. Schließt der Versicherungsnehmer gleich-
zeitig bei demselben Versicherer für ein Fahrzeug mit Versiche-
rungskennzeichen eine neue Kraftfahrtversicherung ab, so gilt der 
nicht verbrauchte Beitrag als Beitrag für die neue Kraftfahrtversi-
cherung.
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(5) Wird nach Veräußerung bei demselben Versicherer, bei dem 
das veräußerte Fahrzeug versichert war, innerhalb von sechs Mo-
naten ein Fahrzeug der gleichen Art und des gleichen Verwen-
dungszwecks (Ersatzfahrzeug im Sinne der Tarifbestimmungen) 
versichert und der hierfür geschuldete erste oder einmalige Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt § 39 VVG. § 1 Abs. 2c) sowie § 38 
VVG finden keine Anwendung. Wird das Versicherungsverhältnis in 
den Fällen des Satzes 1 gemäß § 39 Abs. 3 VVG gekündigt, so 
kann der Versicherer eine Geschäftsgebühr gemäß TB Nr. 2a Abs. 
4 verlangen. 

§ 6a Wagniswegfall 

(1) Fällt in der Fahrzeugversicherung das versicherte Wagnis infol-
ge eines zu ersetzenden Schadens weg, so kann der Versicherer 
den Beitrag für die laufende Versicherungsperiode oder die verein-
barte kürzere Vertragsdauer verlangen. 

(2) In allen sonstigen Fällen eines dauernden Wegfalls des versi-
cherten Wagnisses wird der Beitrag gemäß § 6 Abs. 3 berechnet. 

(3) Für Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müs-
sen, gilt § 6 Abs. 4 entsprechend. 

(4) § 6 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 

§ 7 Obliegenheiten im Versicherungsfall 

I. (1) Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Ereignis, 
das einen unter die Versicherung fallenden Schaden verursacht 
oder – bei der Haftpflichtversicherung – Ansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer zur Folge haben könnte. 

(2) Anzeige- und Schadenminderungspflicht 

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer vom Versicherungs-
nehmer innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Einer Anzei-
ge bedarf es nicht, wenn der Versicherungsnehmer einen Scha-
denfall nach Maßgabe des Abschnitts VI. selbst regelt. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alles zu tun, was zur 
Aufklärung des Tatbestands und zur Minderung des Schadens 
dienlich sein kann. Er hat hierbei die Weisungen des Versicherers 
zu befolgen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein 
Strafbefehl oder ein Bußgeldbescheid erlassen, so hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstat-
ten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt 
hat.

II. (1) Bei Haftpflichtschäden ist der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers einen 
Anspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu befriedigen. 
Das gilt nicht, falls der Versicherungsnehmer nach den Umständen 
die Anerkennung oder die Befriedigung nicht ohne offenbare Unbil-
ligkeit verweigern konnte. 

(2) Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 

(3) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich 
(Klage oder Mahnbescheid) geltend gemacht, Prozesskostenhilfe 
beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er 
außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im 
Fall eines obligatorischen Güteverfahrens, eines Arrestes, einer 
einstweiligen Verfügung oder eines selbstständigen Beweisverfah-
rens.

(4) Gegen Mahnbescheid, Arrest und einstweilige Verfügung hat 
der Versicherungsnehmer zur Wahrung der Fristen die erforderli-
chen Rechtsbehelfe zu ergreifen, wenn eine Weisung des Versi-
cherers nicht bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf vorliegt. 

(5) Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, hat der Versicherungs-
nehmer die Führung des Rechtsstreits dem Versicherer zu über-
lassen, auch dem vom Versicherer bestellten Anwalt Vollmacht und 
jede verlangte Aufklärung zu geben. 

III. Bei einem unter die Fahrzeugversicherung fallenden Schaden 
hat der Versicherungsnehmer vor Beginn der Verwertung oder der 
Wiederinstandsetzung des Fahrzeuges die Weisung des Versiche-
rers einzuholen, soweit ihm dies in angemessener Weise zugemu-
tet werden kann. Übersteigt ein Entwendungs- oder Brandschaden 
sowie ein Wildschaden (§ 12 Abs.1 I. d)) oder ein Tierschaden (§ 
13a Abs. 3a) ) den Betrag von 500,– EUR, so ist er auch der Poli-
zeibehörde unverzüglich anzuzeigen. 

IV. (1) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht 
in der Kraftfahrtunfallversicherung herbeiführt, ist unverzüglich ein 
Arzt hinzuzuziehen und der Versicherer zu unterrichten. Der Versi-
cherte hat den ärztlichen Anordnungen nachzukommen und auch 
im übrigen die Unfallfolgen möglichst zu mindern. 

(2) Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Versiche-
rer angeforderten Berichte und Gutachten alsbald erstattet werden. 

(3) Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauftragten 
Ärzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten einschließ-
lich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls trägt der Versi-
cherer.

(4) Die Ärzte, die den Versicherten – auch aus anderen Anlässen – 
behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-
rungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(5) Hat der Unfall den Tod zur Folge, so müssen die aus dem Ver-
sicherungsvertrag Begünstigten dies innerhalb von 48 Stunden 
nach Kenntnis melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. 
Die Meldung soll durch Telegramm, Telefax oder E-Mail erfolgen. 
Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion 
durch einen von ihm beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

V. (1) Wird in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine dieser 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, so ist der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Ver-
pflichtung zur Leistung in den in den Abs. 2 und 3 genannten Gren-
zen frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ge-
habt hat. 

(2) Die Leistungsfreiheit des Versicherers ist auf einen Betrag von 
maximal 2.500,– EUR beschränkt. Bei vorsätzlich begangener Ver-
letzung der Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht (z.B. bei 
unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, 
Abgabe unwahrer Angaben gegenüber dem Versicherer), wenn 
diese besonders schwerwiegend ist, erweitert sich die Leistungs-
freiheit des Versicherers auf einen Betrag von maximal 5.000,– 
EUR.

(3) Wird eine Obliegenheitsverletzung in der Absicht begangen, 
sich oder einem Dritten dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist die Leistungsfreiheit des Versicherers 
hinsichtlich des erlangten rechtswidrigen Vermögensvorteils abwei-
chend von Abs. 2 unbeschränkt. Gleiches gilt hinsichtlich des er-
langten Mehrbetrages, wenn eine der in II. Abs. 1–3 und 5 genann-
ten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt und 
dadurch eine gerichtliche Entscheidung rechtskräftig wurde, die 
offenbar über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage ge-
schuldeten Haftpflichtentschädigung erheblich hinausgeht. 

(4) Wird eine dieser Obliegenheiten in der Fahrzeug- oder Kraft-
fahrtunfallversicherung verletzt, so besteht Leistungsfreiheit nach 
Maßgabe des § 6 Abs. 3 VVG. 

VI. (1) Bei verspäteter Anzeige eines Versicherungsfalls, bei dem 
lediglich ein Sachschaden eingetreten ist, wird sich der Versicherer 
nicht auf die Leistungsfreiheit nach V. berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Schaden geregelt hat oder regeln wollte, um da-
durch eine Einstufung eines Vertrages in eine ungünstigere Scha-
denfreiheits- oder Schadenklasse zu vermeiden. Diese Vereinba-
rung gilt jedoch nur für solche Sachschäden, die Entschädigungs-
leistungen von voraussichtlich nicht mehr als 500,– EUR erfordern. 
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(2) Gelingt es dem Versicherungsnehmer nicht, den Schaden im 
Rahmen von Abs. 1 selbst zu regulieren, oder ist dem Versicherer 
hinsichtlich des versicherten Fahrzeuges bzw. Ersatzfahrzeuges 
(Nr. 28 der Tarifbestimmungen) im gleichen Kalenderjahr ein weite-
rer Schaden zur Regulierung gemeldet worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer bis zum Ende des Kalenderjahres den nach Abs. 
1 nicht gemeldeten Schaden dem Versicherer nachträglich anzei-
gen. Schäden, die sich im Dezember ereignen, können bis zum 31. 
Januar des folgenden Jahres nachgemeldet werden. 

(3) Abweichend von Abs. 1 hat der Versicherungsnehmer jeden 
Sachschaden unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen, wenn der 
Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder dem Versicherungsnehmer gerichtlich der Streit verkün-
det wird. Das Gleiche gilt im Fall eines obligatorischen Güteverfah-
rens, eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder eines 
selbstständigen Beweisverfahrens. 

§ 8 Klagefrist, Gerichtsstand 

(1) Hat der Versicherer einen Anspruch auf Versicherungsschutz 
dem Grunde nach abgelehnt, so ist der Anspruch vom Versiche-
rungsnehmer zur Vermeidung des Verlusts innerhalb von sechs 
Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist beginnt erst, 
nachdem der Versicherer den Anspruch unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen schriftlich abgelehnt 
hat. In der Kraftfahrtunfallversicherung gilt zusätzlich die Aus-
schlussfrist des § 22 Abs. 5. 

(2) Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den 
Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für das je-
weilige Versicherungsverhältnis zuständigen Niederlassung. Hat 
ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, 
ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Agent zur 
Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche Nie-
derlassung oder – bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung – 
seinen Wohnsitz hatte. 

(3) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer kön-
nen bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zustän-
digen Gericht erhoben werden. Weitere gesetzliche Gerichtsstände 
können sich an dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
schäfts- oder Gewerbebetriebs des Versicherungsnehmers örtlich 
zuständigen Gericht ergeben. 

§ 9 Anzeigen und Willenserklärungen 

Alle Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers sind 
schriftlich abzugeben und sollen an die im Versicherungsschein als 
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden; andere als die im 
Versicherungsschein bezeichneten Vermittler sind zu deren Entge-
gennahme nicht bevollmächtigt.

Für Anzeigen im Todesfall gilt § 7 IV Abs. 5. 

§ 9a Tarifänderung in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahr-
zeugversicherung 

(1) Bei Erhöhung des Tarifbeitrages ist der Versicherer berechtigt, 
für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Versicherungsverträge 
den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungs-
periode an bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrages anzuheben. 

(2) Eine Beitragserhöhung nach Abs. 1 wird nur wirksam, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Änderung unter Kennt-
lichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag 
spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitteilt und ihn schriftlich über sein Recht nach § 9b belehrt. 

(3) In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderun-
gen nach § 9c sowie gemäß Nr. 7 Abs. 3 der Tarifbestimmungen 
für die Kraftfahrtversicherung (TB) sowie Änderungen in der Zuord-
nung des Vertrages zu den Regionalklassen (TB Nr. 11) und den 
Typklassen (TB Nr. 12) einbezogen, wenn sie gleichzeitig wirksam 
werden. Dies gilt nicht für Beitragsänderungen, die sich aufgrund 
von TB Nr. 7 Abs. 2, der Zuordnung des Vertrages zu den Tarif-
gruppen und Regionalklassen gemäß TB Nr. 10 oder aufgrund des 
Schadenverlaufs des konkreten Versicherungsvertrages, aufgrund 
des nächtlichen Stellplatzes (TB Nr. 13) oder der jährlichen Fahr-
leistung (TB Nr. 14) ergeben. 

(4) Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet, 
den Beitrag vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an auf 
die Höhe des neuen Tarifbeitrages zu senken. 

§ 9b Außerordentliches Kündigungsrecht 

(1) Bei Änderungen gemäß § 9a kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden würde. Die Kündigung kann 
sich auf die betroffene Versicherungsart beschränken oder sich 
gleichzeitig auf die übrigen für dasselbe Fahrzeug bestehenden 
Kraftfahrtversicherungen erstrecken. 

(2) Änderungen aufgrund TB Nr. 7 Abs. 3 berechtigen den Versi-
cherungsnehmer auch dann zur Kündigung des Versicherungsver-
hältnisses, wenn sie keine Beitragserhöhung bewirken. Abs. 1 gilt 
entsprechend.

§ 9c Gesetzliche Änderungen des Leistungsumfangs in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

(1) Ist der Versicherer aufgrund eines Gesetzes oder einer Verord-
nung verpflichtet, den Leistungsumfang zu ändern oder die De-
ckungssummen zu erhöhen, so ist er berechtigt, den Beitrag  ab 
dem Zeitpunkt zu erhöhen, von dem an der geänderte Leistungs-
umfang oder die erhöhten Deckungssummen gelten. 

(2) Bei einer Erhöhung des Beitrages nach Abs. 1 hat der Versiche-
rungsnehmer das Recht, den Vertrag zu kündigen. § 9b Abs. 1 
Satz 1 gilt entsprechend. Fällt dabei ein Teil der Versicherungszeit 
in die Zeit nach Wirksamwerden der  Änderung des Leistungsum-
fangs oder der Erhöhung der Deckungssummen, so hat der Versi-
cherungsnehmer für diese Zeit den erhöhten Beitrag zu entrichten. 

§ 9d Bedingungsanpassung 

- entfällt - 

B. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

§ 10 Umfang der Versicherung 

(1)  Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und 
die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche, die aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen erho-
ben werden, wenn durch den Gebrauch des im Vertrag bezeichne-
ten Fahrzeuges 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kom-
men,

c) Vermögensschäden herbeigeführt werden, die weder mit einem 
Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen.

(2) Mitversicherte Personen sind: 

a) der Halter, 

b) der Eigentümer, 

c) der Fahrer, 

d) Beifahrer, d. h. Personen, die im Rahmen ihres Arbeitsverhält-
nisses zum Versicherungsnehmer oder Halter den berechtigten 
Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und 
Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleiten, 

e) Omnibusschaffner, soweit sie im Rahmen ihres Arbeitsverhält-
nisses zum Versicherungsnehmer oder Halter tätig werden, 

f) Arbeitgeber oder öffentlicher Dienstherr des Versicherungsneh-
mers, wenn das versicherte Fahrzeug mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers für dienstliche Zwecke gebraucht wird. 

(3) Mitversicherte Personen können ihre Versicherungsansprüche 
selbstständig geltend machen. 
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(4) Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Namen der versicherten 
Personen Ansprüche nach Abs. 1 zu befriedigen und/oder abzu-
wehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

(5) Für die Leistung des Versicherers bilden die vereinbarten Versi-
cherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. 
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden unbeschadet 
Satz 4 nicht als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus der-
selben Ursache gelten als ein Schadenereignis. Übersteigen die 
Haftpflichtansprüche die Versicherungssummen, so hat der Versi-
cherer Kosten eines Rechtsstreits nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen. Der Versi-
cherer ist berechtigt, sich durch Hinterlegung der Versicherungs-
summe und des hierauf entfallenden Anteils an den entstandenen 
Kosten eines Rechtsstreits von weiteren Leistungen zu befreien. 

(6) Hat der Versicherte an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. Der Rentenbarwert wird auf 
der Grundlage der von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. ent-
wickelten Sterbetafeln DAV 1997 HUR Männer und Frauen und 
unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen 
Kapitalmarktzinsen in der Bundesrepublik Deutschland berücksich-
tigt, berechnet. Hierbei wird der arithmetische Mittelwert über die 
jeweils letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand, 
wie sie von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden, 
zugrunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder Ermäßigungen 
der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbe-
ginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der ge-
nannten Rechnungsgrundlage berechnet.

Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als 
frühestes Endalter vereinbart.

Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbst-
ständig Tätigen das vollendete 65. Lebensjahr als Endalter verein-
bart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festle-
gung etwas anderes bestimmt ist oder sich die der Festlegung 
zugrunde  gelegten Umstände ändern. 

(7) Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vol-
len Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

(8) War für das Fahrzeug eine am Tag des Schadenereignisses 
gültige Internationale Versicherungskarte ausgestellt oder wurde 
durch eine Zusatzvereinbarung zum Abkommen über die Internati-
onale Versicherungskarte darauf verzichtet, so richtet sich bei Aus-
landsfahrten im Gültigkeitsbereich der Internationalen Versiche-
rungskarte – unbeschadet der Regelung über die Versicherungs-
summen in § 2a – die Leistung des Versicherers mindestens nach 
den Versicherungsbedingungen und Versicherungssummen, die 
nach den Gesetzen des Besuchslandes vereinbart werden müs-
sen.

(9) Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
an dem Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, ist der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehr-
schaden an Hauptsache, Zinsen und Kosten dem Versicherungs-
nehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, sofern 
dieser vom Versicherer hierauf hingewiesen wurde. 

§ 10a Versicherungsumfang bei Anhängern 

(1) Die Versicherung des Kraftfahrzeuges umfasst auch Schäden, 
die durch einen Anhänger verursacht werden, der mit dem Kraft-
fahrzeug verbunden ist oder der sich während des Gebrauchs von 
diesem löst und sich noch in Bewegung befindet. Mitversichert sind 
auch der Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibus-
schaffner des Anhängers. Schäden der Insassen des Anhängers 
sind bis zur Höhe der Grundversicherungssumme eingeschlossen. 

(2) Als Anhänger im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Auflieger 
sowie Fahrzeuge, die abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn 
für diese kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 

§ 10b Führen fremder Fahrzeuge im Ausland 

(1) Die Versicherung einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
mit der Deckungssumme von mindestens 50 Mio. EUR pauschal 
für einen PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit Ausnahme 
von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeugen – , 
Krafträdern und Campingfahrzeugen umfasst auch Schäden, die 
mit einem im Ausland von einem gewerbsmäßigen Vermieter an-
gemieteten  – und im Ausland genutzten – Selbstfahrervermietper-
sonenkraftwagen verursacht werden, soweit nicht aus einer für das 
Fahrzeug bestehenden Haftpflichtversicherung oder aus einer an-
deren Versicherung Deckung besteht. 

(2) Der Versicherungsschutz gilt während einer vorübergehenden 
privaten Auslandsreise für die Dauer von höchstens einem Monat 
ab dem Zeitpunkt einer ersten Anmietung. Als Ausland gilt der Gel-
tungsbereich gemäß § 2a Abs. 1 ohne Deutschland. 

(3) Der Versicherer leistet je Schadenereignis bis zu einer De-
ckungssumme von 2,5 Mio. EUR für Personenschäden, 500.000 
EUR für Sach- und 50.000 EUR für Vermögensschäden. 

(4) Versicherte Personen sind der Versicherungsnehmer und der 
mitreisende Ehepartner bzw. der mitreisende Lebenspartner, so-
weit dieser in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebt. 

(5) Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder 
Abhandenkommen des angemieteten Fahrzeuges oder der mit die-
sem Fahrzeug beförderten Sachen sind ausgeschlossen. 

§ 10c Versicherungssumme 

Vereinbart ist die im Versicherungsschein genannte Versiche-
rungssumme:

I Tarifliche Versicherungssummen:

a) Gesetzliche Mindestversicherungssumme; 

b) Pauschale Versicherungssumme von 50 Millionen Euro für Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden. Je geschädigte Person ist 
die Entschädigungsleistung auf 8 Millionen Euro begrenzt.  

II Erhöhte Versicherungssumme:

(1) Ist eine über die pauschale Versicherungssumme gemäß I b 
hinausgehende Versicherungssumme vereinbart, bleibt I b Satz 2 
unberührt.

(2) Ist eine über die pauschale Versicherungssumme gemäß I b 
hinausgehende Versicherungssumme vereinbart, so können Versi-
cherer und Versicherungsnehmer die Versicherungssumme durch 
Teilkündigung mit einer Frist von vier Wochen zum Ablauf der Ver-
sicherungsperiode auf die pauschale Versicherungssumme gemäß 
I b herabsetzen. § 4c bleibt unberührt.

(3) Bei einer Erhöhung des Tarifbeitrages für den die pauschale 
Versicherungssumme von 50 Millionen EUR übersteigenden Be-
trag ist der Versicherer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt be-
stehenden Verträge den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode an bis zur Höhe des neuen Tarif-
beitrages anzuheben. § 9a bleibt unberührt. 

§ 10d KH-Plus 

(1) Versicherte Gefahren 

a) Sofern diese Deckungserweiterung vereinbart ist, umfasst die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auch die unter Abs. 2 ge-
nannten Serviceleistungen und Kostenerstattungen. 

b) Versicherte Fahrzeuge sind: 

- PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit Ausnahme von 
Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeugen –, 

- Krafträder mit mehr als 50 ccm Hubraum, 
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- Campingfahrzeuge bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht, jeweils 
unter Einschluss mitgeführter Wohnwagen, Gepäck- oder 
Bootsanhänger.

c) Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs oder Bruchschaden zu 
verstehen. Unfall ist jedes unmittelbar von außen her, plötzlich mit 
mechanischer Gewalt einwirkende Ereignis. 

d) Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistungen des Ver-
sicherer Kosten erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätte auf-
wenden müssen, kann der Versicherer seine Leistung entspre-
chend kürzen. 

(2) Leistungsumfang 

a) Hilfe am Schadenort 

Kann das Fahrzeug nach Panne oder Unfall die Fahrt nicht fortset-
zen, sorgt der Versicherer für die Wiederherstellung der Fahrbe-
reitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und 
trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für die-
se Leistung beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahr-
zeug mitgeführten und verwendeten Kleinteile auf 100,– EUR. 

b) Bergen des Fahrzeuges 

Ist das Fahrzeug nach Panne oder Unfall von der Straße abge-
kommen, sorgt der Versicherer für seine Bergung einschließlich 
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und trägt die 
hierdurch entstehenden Kosten. 

c) Abschleppen des Fahrzeuges 

Kann das Fahrzeug nach Panne oder Unfall seine Fahrt nicht fort-
setzen und ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der 
Schadenstelle nicht möglich, sorgt der Versicherer für das Ab-
schleppen des Fahrzeuges einschließlich Gepäck und nicht ge-
werblich beförderter Ladung und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten bis zu 150,– EUR. Erbrachte Leistungen für den Einsatz 
eines Pannenhilfsfahrzeuges werden hierauf angerechnet. 

d) Fahrzeugunterstellung nach Fahrzeugausfall 

Ist der Schadenort weiter als 50 km Luftlinie vom ständigen Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers entfernt und muss das Fahrzeug 
nach Panne oder Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft oder Durchführung des Transportes zu einer Werkstatt un-
tergestellt werden,  trägt der Versicherer die hierdurch entstehen-
den Kosten für höchstens zwei Wochen Unterstellzeit. 

(3) Verpflichtung Dritter 

Soweit im Schadenfall ein Dritter gegenüber dem Versicherungs-
nehmer aufgrund des Vertrages leistungspflichtig ist oder eine Ent-
schädigungsleistung aus anderen Versicherungsverträgen bean-
sprucht werden kann, gehen die Leistungsverpflichtungen aus die-
sen anderen Verträgen vor. Bei einer Meldung zu diesem Vertrag 
ist der Versicherer zur Vorleistung verpflichtet. 

§ 11 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind: 

1. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder beson-
derer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hi-
nausgehen;

2. Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers, Halters oder 
Eigentümers gegen mitversicherte Personen wegen Sach- oder 
Vermögensschäden; 

3. Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Ab-
handenkommens des Fahrzeuges, auf das sich die Versicherung 
bezieht, mit Ausnahme der Beschädigung betriebsunfähiger Fahr-
zeuge beim nicht gewerbsmäßigen Abschleppen im Rahmen übli-
cher Hilfsleistung; 

4. Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Ab-
handenkommen von mit dem Fahrzeug beförderten Sachen, mit 
Ausnahme jener Sachen, die mit Willen des Halters beförderte 
Personen üblicherweise mit sich führen oder, sofern die Fahrt ü-
berwiegend der Personenbeförderung dient, als Gegenstände des 
persönlichen Bedarfs mit sich führen; 

5. Haftpflichtansprüche aus solchen reinen Vermögensschäden, 
die auf Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen zurück-
zuführen sind. 

C. Fahrzeugversicherung 

§ 12 Umfang der Versicherung 

(1) Die Fahrzeugversicherung umfasst die Beschädigung, die Zer-
störung und den Verlust des Fahrzeuges und seiner Teile, soweit 
diese

-  in das Fahrzeug eingebaut,  
-  mit dem Fahrzeug fest verbunden oder 
-  unter Verschluss verwahrt  

sind und  wenn

- durch den Einbau die allgemeine Betriebserlaubnis nicht er-
lischt oder

- gesetzliche Bestimmungen dem Einbau nicht entgegenstehen.

Dies gilt auch für Zubehör, das aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen mitgeführt werden muss und diesen entspricht, sowie für Zu-
behör, dass der Pannenhilfe oder der Unfallaufnahme dient. In der 
beigefügten Liste sind Fahrzeug- und Zubehörteile ausgewiesen, 
die zusätzlich versicherbar oder nicht versicherbar sind. 

I. In der Teilversicherung 

a) durch Brand oder Explosion; 

b) durch Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten 
Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschla-
gung. Die Unterschlagung durch denjenigen, an den der Versiche-
rungsnehmer das Fahrzeug unter Vorbehalt seines Eigentums ver-
äußert hat, oder durch denjenigen, dem es zum Gebrauch oder zur 
Veräußerung überlassen wurde, ist von der Versicherung ausge-
schlossen;

c) durch unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag 
oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wet-
terbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Einge-
schlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahr-
zeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 
zurückzuführen sind; 

d) durch einen Zusammenstoß des in Bewegung befindlichen 
Fahrzeuges mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bun-
desjagdgesetzes;

e) durch Marderbiss verursachte Schäden an Kabeln, Schläuchen 
und Leitungen von als PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit 
Ausnahme von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeu-
gen - , Campingfahrzeugen oder Krafträdern zugelassenen Fahr-
zeugen;

Folgeschäden aller Art, insbesondere weitergehende Schäden am 
Fahrzeug selbst, sind vom Versicherungsschutz ausgenommen. 

f) durch Bruch an der Verglasung des Fahrzeuges;

g) durch Kurzschluss an der Verkabelung des versicherten Fahr-
zeuges.

II. In der Vollversicherung darüber hinaus 

h) durch Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von außen her plötzlich 
mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- 
und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden; 

i) durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Perso-
nen.

(2) Eine Beschädigung oder Zerstörung der Bereifung wird nur er-
setzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch an-
dere versicherungsschutzpflichtige Schäden an dem Fahrzeug 
verursacht hat. 
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§ 13 Ersatzleistung 

(1) Der Versicherer ersetzt einen Schaden bis zur Höhe des Wie-
derbeschaffungswertes des Fahrzeuges oder seiner Teile am Tag 
des Schadens, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, den der 
Versicherungsnehmer aufwenden muss, um ein gleichwertiges ge-
brauchtes Fahrzeug oder gleichwertige Teile zu erwerben. 

(2) Leistungsgrenze ist in allen Fällen der vom Hersteller unver-
bindlich empfohlene Preis am Tag des Schadens. 

(2a) Bei PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit Ausnahme 
von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeugen – erhöht 
sich für Schäden, die in den ersten sechs Monaten nach der Erst-
zulassung eintreten, die Höchstentschädigung auf den Neupreis 
des Fahrzeuges. Diese Frist erhöht sich in der Vollversicherung bei 
Schäden durch Unfall gemäß § 12 Abs. 1, I d)  bzw. § 13 a Abs. 3 
a) und § 12 Abs. 1, II. h) auf 12 Monate. Das Fahrzeug muss sich 
bei Eintritt des Versicherungsfalls im Eigentum dessen befinden, 
der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kraftfahrzeughändler oder 
-hersteller erworben hat (erste Eintragung im Kfz-Brief). Dies gilt 
auch, wenn das Neufahrzeug mit einer Händlertageszulassung mit 
einer Dauer bis zu drei Werktagen zugelassen war. Die erforderli-
chen Kosten der Wiederherstellung müssen 80% des Neupreises 
erreichen. Neupreis ist der vom Hersteller unverbindlich empfohle-
ne Preis am Tag des Schadens - unter Berücksichtigung von Ra-
batten - für diesen Fahrzeugtyp oder, falls dieser nicht mehr herge-
stellt wird, für einen vergleichbaren Typ in gleicher Ausführung. 

Einen Anspruch auf Zahlung des den Wiederbeschaffungswert 
gemäß Abs. 1 übersteigenden Teiles der Entschädigung hat der 
Versicherungsnehmer nur, wenn deren Verwendung zur Wieder-
herstellung oder zur Wiederbeschaffung eines anderen Fahrzeuges 
innerhalb eines Jahres nach Feststellung der Entschädigung si-
chergestellt ist. 

(3) Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben 
dem Versicherungsnehmer. Sie werden zum Veräußerungswert auf 
die Ersatzleistung angerechnet, wobei der Versicherungsnehmer
den Weisungen des Versicherers gemäß § 7 III. zu folgen hat. 

(4) Bei Zerstörung oder Verlust des Fahrzeuges gewährt der Versi-
cherer die nach den Abs. 1 bis 3 zu berechnende Höchstentschä-
digung. Bei Zerstörung oder Verlust des Fahrzeuges durch Dieb-
stahl vermindert sich die Höchstentschädigung für PKW bzw. 
Campingfahrzeuge um einen Abschlag von 10 Prozent, wenn das 
Fahrzeug nicht mit einer vom Versicherer anerkannten Wegfahr-
sperre ausgerüstet ist. § 13 Abs. 9 bleibt hiervon unberührt. 

(5) Bei Beschädigung des Fahrzeuges ersetzt der Versicherer bis 
zu dem nach den Abs. 1 bis 3 sich ergebenden Betrag die erforder-
lichen Kosten der Wiederherstellung und die hierfür notwendigen 
einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten. Wird das Fahr-
zeug nicht oder nicht vollständig repariert, werden die geschätzten 
Kosten der Wiederherstellung ersetzt; Leistungsgrenze im Sinne 
des Abs. 1 ist dann der Wiederbeschaffungswert, der um den Ver-
äußerungswert des beschädigten Fahrzeuges reduziert wird.

Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Verlust oder Beschädigung 
von Teilen des Fahrzeuges. Von den Kosten der Ersatzteile und 
der Lackierung wird ein dem Alter und der Abnutzung entspre-
chender Abzug gemacht (neu für alt). Der Abzug beschränkt sich 
bei Krafträdern, PKW sowie Omnibussen bis zum Schluss des vier-
ten, bei allen übrigen Fahrzeugen bis zum Schluss des dritten auf 
die Erstzulassung des Fahrzeuges folgenden Kalenderjahres auf 
Bereifung, Batterie und Lackierung.  

(5a) Bei Entwendung entsprechend § 12 Abs. 1 I. b) von Fahrzeug-
schlüsseln für PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit Aus-
nahme von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeugen
– und Campingfahrzeugen ersetzt der Versicherer die notwendigen 
und nachgewiesenen Kosten für den Austausch der Fahrzeug-
schlösser zu 50%. 

(6) Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Min-
derung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Über-
führungs- und Zulassungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten ei-
nes Ersatzwagens und Treibstoff ersetzt der Versicherer nicht. Die 
Kosten eines Sachverständigen ersetzt der Versicherer nur, wenn 

die Beauftragung des Sachverständigen von ihm veranlasst oder 
mit ihm abgestimmt war. 

(6a) Die Umsatzsteuer ersetzt der Versicherer nur, wenn und so-
weit sie tatsächlich angefallen ist. 

(7) Werden entwendete Gegenstände innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Schadenanzeige wieder zur Stelle gebracht, so ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, sie zurückzunehmen. Nach Ab-
lauf dieser Frist werden sie Eigentum des Versicherers. Wird das 
entwendete Fahrzeug in einer Entfernung von in der Luftlinie ge-
rechnet mehr als 50 km von seinem Standort (Ortsmittelpunkt) auf-
gefunden, so zahlt der Versicherer die Kosten einer Eisenbahn-
fahrkarte zweiter Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer 
Höchstentfernung von 1.500 km (Eisenbahnkilometer) vom Stand-
ort zu dem dem Fundort nächstgelegenen Bahnhof. 

(8) Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes versicherte Fahrzeug und 
für jeden Schadenfall besonders. 

(9) In der Teil- und Vollkaskoversicherung wird der Schaden abzüg-
lich einer vereinbarten Selbstbeteiligung ersetzt. 

§ 13 a Komfort-Kasko 

(1) Sofern diese Deckungserweiterung vereinbart ist, umfasst die 
Fahrzeugversicherung für PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – 
mit Ausnahme von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahr-
zeugen - auch die in den folgenden Absätzen beschriebenen Leis-
tungen.

(2) Reparatur- und Mobilitätsservice im Inland 

Nach einem ausschließlich unter § 12 Abs. 1 II h) fallenden Repa-
raturschaden des versicherten Fahrzeuges innerhalb der Bundes-
republik Deutschland wird auf Wunsch des Versicherungsnehmers 
das Fahrzeug in einer zertifizierten Werkstatt repariert, die der Ver-
sicherer vorgibt und vermittelt. 

Entscheidet sich der Versicherungsnehmer für die Reparatur des 
versicherten Fahrzeuges in dieser Werkstatt erhält er folgende 
Leistungen:

- das versicherte Fahrzeug wird in die ausgewählte Werkstatt 
verbracht und gereinigt zurückgeführt; 

- eine dreijährige Garantie auf alle Reparaturarbeiten; 

- ein Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur; 

- die vereinbarte Selbstbeteiligung reduziert sich innerhalb der 
Fahrzeugvollversicherung  (§12 Abs. 1 II)  abweichend von § 
13 Abs. 9 um 50,- EUR. 

(3) Leistungserweiterung von § 12

a) abweichend von § 12 Abs. 1 I d) gilt die Beschädigung oder der 
Verlust des Fahrzeuges oder seiner Teile durch einen Zusammen-
stoß des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Tieren aller Art 
eingeschlossen;

b) abweichend von § 12 Abs. 1 I e) gelten Folgeschäden bis 3000,- 
EUR eingeschlossen. 

c) abweichend von § 12 Abs. 1 erhöht sich der Betrag gemäß II. 
der Liste der mitversicherten Fahrzeug- und Zubehörteile auf  
7.500,- EUR. 

(4) Leistungserweiterung von § 13 

a) Im Fall eines Totalschadens bzw. Totalverlustes des versicher-
ten Fahrzeuges ersetzt der Versicherer die angefallenen und nach-
gewiesenen Überführungs- und  Zulassungskosten des Ersatzfahr-
zeuges bis 600,- EUR; 

b) abweichend von § 13 Abs. 6 verzichtet der Versicherer in der 
Fahrzeugversicherung auf den Abzug „neu für alt“. 

(5) Der Versicherer verzichtet in der Voll- und Teilversicherung dem 
Versicherungsnehmer gegenüber auf den Einwand der grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls. Er ist berechtigt, 
insbesondere bei schweren Verkehrsverstößen seine Leistung in 
einem dem Grade des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Ausgenommen von dem 
Verzicht sind die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des 
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Fahrzeuges oder seiner Teile und die Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder ande-
rer berauschender Mittel.

§ 13b Leasing-Differenz-Deckung 

(1) Sofern diese Deckungserweiterung vereinbart ist, umfasst der 
Versicherungsschutz in der Fahrzeugvollversicherung für geleaste 
PKW im Sinne der Tarifbestimmungen – mit Ausnahme von Taxen, 
Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeugen; – auch die im fol-
genden Absatz beschriebenen Leistungen. 

(2) Bei vorzeitiger Aufhebung des Leasingvertrages aufgrund eines 
unter § 12 angefallenen Totalschadens oder Totalverlustes ersetzt 
der Versicherer den Differenzbetrag zwischen der gemäß § 13 zu 
erstattendem Höchstentschädigung und einem höheren Restbuch-
wert des Leasinggebers. 

(3) Im Fall einer sonstigen Aufhebung des Leasingvertrages ist die 
Beendigung der Deckungserweiterung zu diesem Zeitpunkt mög-
lich. Diese ist dem Versicherer durch eine Bestätigung des Lea-
singgebers nachzuweisen. 

§ 14 Sachverständigenverfahren 

(1) Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens ein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswertes oder 
über den Umfang der erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten 
entscheidet ein Sachverständigenausschuss. 

(2) Der Ausschuss besteht aus zwei Mitgliedern, von denen der 
Versicherer und der Versicherungsnehmer je eines benennt. Wenn 
der eine Vertragsteil innerhalb zweier Wochen nach schriftlicher 
Aufforderung sein Ausschussmitglied nicht benennt, so wird auch 
dieses von dem anderen Vertragsteil benannt. 

(3) Soweit sich die Ausschussmitglieder nicht einigen, entscheidet 
innerhalb der durch ihre Abschätzung gegebenen Grenzen ein 
Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von ihnen gewählt werden 
soll. Einigen sie sich über die Person des Obmanns nicht, so wird 
er durch das zuständige Amtsgericht ernannt. 

(4) Ausschussmitglieder und Obleute dürfen nur Sachverständige 
für Kraftfahrzeuge sein. 

(5) Bewilligt der Sachverständigenausschuss die Forderung des 
Versicherungsnehmers, so hat der Versicherer die Kosten voll zu 
tragen. Kommt der Ausschuss zu einer Entscheidung, die über das 
Angebot des Versicherers nicht hinausgeht, so sind die Kosten des 
Verfahrens vom Versicherungsnehmer voll zu tragen. Liegt die 
Entscheidung zwischen Angebot und Forderung, so tritt eine ver-
hältnismäßige Verteilung der Kosten ein. 

§ 15 Zahlung der Entschädigung 

(1) Die Entschädigung wird innerhalb zweier Wochen nach ihrer 
Feststellung gezahlt, im Fall der Entwendung jedoch nicht vor Ab-
lauf der Frist von einem Monat (§ 13 Abs. 7). Ist die Höhe eines 
unter die Versicherung fallenden Schadens bis zum Ablauf eines 
Monats nicht festgestellt, werden auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers angemessene Vorschüsse geleistet. 

(2) Ersatzansprüche des Versicherungsnehmers, die nach § 67 
VVG auf den Versicherer übergegangen sind, können gegen den 
berechtigten Fahrer und andere in der Haftpflichtversicherung mit-
versicherte Personen sowie gegen den Mieter oder Entleiher nur 
geltend gemacht werden, wenn von ihnen der Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. 

D. Kraftfahrtunfallversicherung 

§ 16 Versicherungsarten und Leistungen 

(1) Die Kraftfahrtunfallversicherung kann abgeschlossen werden 

a) als Insassenunfallversicherung nach dem Pauschalsystem, 

b) als Insassenunfallversicherung für eine bestimmte Zahl von Per-
sonen oder Plätzen, 

c) als Berufsfahrerversicherung, 

d) als namentliche Versicherung sonstiger Personen. 

(2) Die Leistungen des Versicherers (§ 20) richten sich nach den 
Versicherungssummen, die im Vertrag für 

a) den Fall der dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) 

b) Tagegeld; 

c) Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld; 

d) den Fall des Todes 

vereinbart sind. 

(3) Nach dem Pauschalsystem ist jede versicherte Person mit dem 
der Anzahl der Versicherten entsprechenden Teilbetrag der verein-
barten Summe versichert. Bei zwei und mehr Versicherten erhöhen 
sich die Versicherungssummen um 50 Prozent. 

(4) Sind bei der Versicherung für eine bestimmte Zahl von Perso-
nen oder Plätzen zur Zeit des Unfalls mehr Personen versichert, 
als Personen oder Plätze angegeben sind, so wird die Entschädi-
gung für die einzelne Person entsprechend gekürzt. 

§ 17 Versicherte Personen 

(1) Versicherte Personen sind bei der Insassenunfallversicherung 
nach dem Pauschalsystem oder bei der Insassenunfallversiche-
rung für eine bestimmte Anzahl von Personen und Plätzen die be-
rechtigten Insassen des im Vertrag bezeichneten Fahrzeuges unter 
Ausschluss von Kraftfahrern und Beifahrern, die beim Versiche-
rungsnehmer als solche angestellt sind (Berufsfahrer). Berechtigte 
Insassen sind Personen, die sich mit Wissen und Willen der über 
die Verwendung des Fahrzeuges Verfügungsberechtigten in oder 
auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder im ursächlichen Zu-
sammenhang mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeu-
ges im Rahmen des § 18 I. tätig werden. 

(2) Die Berufsfahrerversicherung bezieht sich entweder 

a) auf den jeweiligen Kraftfahrer oder Beifahrer des im Vertrag be-
zeichneten Fahrzeuges oder 

b) unabhängig von einem bestimmten Fahrzeug auf namentlich 
bezeichnete Kraftfahrer und Beifahrer oder 

c) unabhängig von einem bestimmten Fahrzeug und ohne Na-
mensnennung auf sämtliche beim Versicherungsnehmer angestell-
ten Kraftfahrer oder Beifahrer. 

(3) Die namentliche Versicherung sonstiger Personen ist unabhän-
gig von einem bestimmten Fahrzeug. Namentlich versicherte Per-
sonen können ihre Versicherungsansprüche selbstständig geltend 
machen.

§ 18 Umfang der Versicherung 

I. Gegenstand der Versicherung 

(1) Die Versicherung bezieht sich auf Unfälle, die dem Versicherten 
während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen und in ursächli-
chem Zusammenhang mit dem Lenken, Benutzen, Behandeln, 
dem Be- und Entladen sowie Abstellen des Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers stehen. Unfälle beim Ein- und Aussteigen sind mitversi-
chert.

(2) Die Leistungsarten, die versichert werden können, ergeben sich 
aus § 16 Abs. 2; aus Antrag und Versicherungsschein ist ersicht-
lich, welche Leistungsarten jeweils versichert sind. 
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II. Unfallbegriff 

(1) Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von 
außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

(2) Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung 
an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 

a) ein Gelenk verrenkt wird oder 

b) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen 
werden.

§ 19 Ausschlüsse 

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen: 

(1) Unfälle durch Geistesstörungen oder schwere Nervenleiden, 
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die 
den ganzen Körper des Versicherten ergreifen sowie Unfälle des 
Fahrers infolge von Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese 
durch Trunkenheit verursacht sind. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein Unfallereignis 
verursacht waren, das unter diesen Vertrag oder unter eine für das 
Vorfahrzeug bestehende Insassenunfallversicherung fällt. 

(2) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er vor-
sätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 

(3) Unfälle bei Fahrten, die ohne Wissen und Willen der über die 
Verwendung des Fahrzeuges Verfügungsberechtigten vorbereitet, 
ausgeführt oder ausgedehnt werden. 

(4) Infektionen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
Krankheitserreger durch eine Unfallverletzung im Sinne von § 18 II. 
in den Körper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzungen gelten da-
bei Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig 
sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Kör-
per gelangen; für Tollwut und Wundstarrkrampf entfällt diese Ein-
schränkung.

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht 
Versicherungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen durch einen unter 
diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

(5) Bauch- oder Unterleibsbrüche. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewalt-
same, von außen kommende Einwirkung entstanden sind. 

(6) Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen.  

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Ver-
trag fallendes Unfallereignis im Sinne von § 18 II. Abs. 1 die über-
wiegende Ursache ist. 

(7) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleich-
gültig, wodurch diese verursacht sind. 

(8) Außerdem gelten die in § 2b Abs. 3 a bis c aufgeführten Aus-
schlüsse.

§ 20 Voraussetzungen und Umfang der Leistungen 

Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leis-
tungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 

I. Invaliditätsleistung 

(1) Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der kör-
perlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) des Versi-
cherten, so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung aus der für den 
Invaliditätsfall versicherten Summe. Hat der Versicherte bei Eintritt 
des Unfalls das 65. Lebensjahr vollendet, so wird die Leistung als 
Rente gemäß § 23 erbracht. Die Invalidität muss innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor Ablauf 
einer Frist von weiteren drei Monaten ärztlich festgestellt und gel-
tend gemacht sein. 

(2) Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidi-
tät.

a) Als feste Invaliditätsgrade gelten – unter Ausschluss des Nach-
weises einer höheren oder geringeren Invalidität – bei Verlust oder 
Funktionsunfähigkeit

eines Armes im Schultergelenk  70 Prozent 
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 Prozent 
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks   60 Prozent 
einer Hand im Handgelenk    55 Prozent 
eines Daumens 20 Prozent 
eines Zeigefingers 10 Prozent 
eines anderen Fingers 5 Prozent 
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 Prozent 
eines Beines bis unterhalb des Knies  50 Prozent 
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45 Prozent 
eines Fußes im Fußgelenk  40 Prozent 
einer großen Zehe   5 Prozent 
einer anderen Zehe  2 Prozent 
eines Auges  50 Prozent 
des Gehörs auf einem Ohr  30 Prozent 
des Geruchs  10 Prozent 
des Geschmacks 5 Prozent 

b) Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Kör-
perteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des Pro-
zentsatzes nach a) angenommen. 

c) Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betrof-
fen, deren Verlust oder Funktionsfähigkeit nicht nach a) oder b) 
geregelt sind, so ist für diese maßgebend, inwieweit die normale 
körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher 
Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte beeinträchtigt ist. 

d) Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funkti-
onen beeinträchtigt, so werden die Invaliditätsgrade zusammenge-
rechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht angenommen. 

(3) Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion 
betroffen, die schon vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird ein 
Abzug in Höhe dieser Vorinvalidität vorgenommen. Diese ist nach 
Abs. 2 zu bemessen. 

(4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. 

(5) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Unfall oder – gleichgültig aus welcher Ursa-
che – später als ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch 
auf Invaliditätsleistung nach Abs. 1 entstanden, so ist nach dem 
Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen 
ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

II. Tagegeld 

(1) Führt der Unfall zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, 
so wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung Tagegeld gezahlt. 
Das Tagegeld wird nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestuft. 
Die Bemessung des Beeinträchtigungsgrades richtet sich nach der 
Berufstätigkeit oder Beschäftigung des Versicherten. 

(2) a) Bei Versicherten unter 16 Jahren wird das Tagegeld für jeden 
Kalendertag gezahlt, an dem sich der Versicherte wegen eines Un-
falls (§18 II.) aus medizinischen Gründen in stationärer Kranken-
hausbehandlung befindet. Aufnahme- und Entlassungstag werden 
je als ein Kalendertag gerechnet. Die Leistungen entfallen für einen 
Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten. 

b) Findet keine stationäre Behandlung statt, werden statt des Ta-
gegelds die notwendigen Kosten des Heilverfahrens bis zur Höhe 
des versicherten Tagegelds ersetzt. 

(3) Das Tagegeld wird längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an ge-
rechnet, gezahlt. 

III. Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld 

(1) Krankenhaustagegeld wird für jeden Kalendertag gezahlt, an 
dem sich der Versicherte wegen des Unfalls in medizinisch not-
wendiger vollstationärer Heilbehandlung befindet, längstens jedoch 
für zwei Jahre vom Unfalltag an gerechnet. 
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(2) Krankenhaustagegeld entfällt bei einem Aufenthalt in Sanato-
rien, Erholungsheimen und Kuranstalten. 

(3) Genesungsgeld wird für die gleiche Anzahl von Kalendertagen 
gezahlt, für die Krankenhaustagegeld geleistet wird, längstens je-
doch für 100 Tage, und zwar 

für den   1. bis  10. Tag  100 Prozent 
für den  11. bis   20. Tag  50 Prozent 
für den  21. bis    100. Tag   25 Prozent 

des Krankenhaustagegeldes. 

Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen desselben 
Unfalls gelten als ein ununterbrochener Krankenhausaufenthalt. 
Der Anspruch auf Genesungsgeld entsteht mit der Entlassung aus 
dem Krankenhaus. 

IV. Krankenhaustagegeld bei Anlegen von Sicherheitsgurten 

(1) Erleidet eine versicherte Person, die einen Sicherheitsgurt an-
gelegt hat, als Insasse eines PKW im Sinne der Tarifbestimmungen 
- mit Ausnahme von Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-
fahrzeugen - oder eines Campingfahrzeuges einen Unfall, der aus 
medizinischen Gründen zu einem Krankenhausaufenthalt von mehr 
als 2 Kalendertagen führt, so leistet der Versicherer ab drittem Ka-
lendertag des Krankenhausaufenthaltes auch ein Krankenhausta-
gegeld. Aufnahme- und Entlassungstag werden je als ein Kalender-
tag gerechnet. Die Leistung entfällt für Aufenthalte in Sanatorien, 
Erholungsheimen und Kuranstalten. 

(2) Das Krankenhaustagegeld beträgt je Kalendertag der stationä-
ren Behandlung 1/3 Promille der für den Fall dauernder Unfallfol-
gen und den Fall des Todes vereinbarten Versicherungssummen. 

(3) Das Krankenhaustagegeld ist auf höchstens 50,– EUR je Per-
son und Kalendertag begrenzt. Es wird längstens für ein Jahr ge-
zahlt.

V. Todesfallleistung 

(1) Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tod, so entsteht 
Anspruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicherten 
Summe.

Zur Geltendmachung wird auf § 7 IV. Abs. 5 verwiesen. 

(2) Bei Versicherten unter 14 Jahren beträgt die Leistung für den 
Todesfall höchstens 5.000,– EUR. Bei der Versicherung nach dem 
Pauschalsystem wird der auf andere Versicherte entfallende Teil-
betrag aus der versicherten Todesfallsumme um den durch diese 
Summenbegrenzung freiwerdenden Betrag verhältnismäßig erhöht, 
jedoch ist der Anteil des einzelnen Versicherten auf die im Vertrag 
vereinbarte Versicherungssumme beschränkt; § 16 Abs. 3 Satz 2 
findet insoweit keine Anwendung. 

§ 21 Einschränkung der Leistungen 

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereig-
nis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der 
Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil min-
destens 25 Prozent beträgt. 

§ 22 Fälligkeit der Leistungen 

(1) Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind, die 
der Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallhergangs und 
der Unfallfolgen sowie über den Abschluss des für die Bemessung 
der Invalidität notwendigen Heilverfahrens beizubringen hat, ist der 
Versicherer verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten - zu erklären, ob und in wel-
cher Höhe er einen Anspruch anerkennt.  

Die ärztlichen Gebühren, die dem Versicherungsnehmer zur Be-
gründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernimmt der Ver-
sicherer; bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe, 
bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, bei Krankenhaustagegeld 
bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz. 

(2) Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Ver-
sicherungsnehmer und Versicherer über Grund und Höhe geeinigt, 
so erbringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwei Wo-
chen. Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleis-
tung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalls nur bean-
sprucht werden, wenn und soweit eine Todesfallsumme versichert 
ist.

(3) Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, 
so zahlt der Versicherer auf Verlangen des Versicherungsnehmers
angemessene Vorschüsse. 

(4) Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den 
Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Ein-
tritt des Unfalls, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht 
muss seitens des Versicherers mit Abgabe seiner Erklärung ent-
sprechend Abs. 1, seitens des Versicherungsnehmers innerhalb 
eines Monats ab Zugang dieser Erklärung ausgeübt werden. Ergibt 
die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als sie 
der Versicherer bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 
Prozent jährlich zu verzinsen. 

(5) Vom Versicherer nicht anerkannte Ansprüche sind ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer ab Zugang der schriftli-
chen Erklärung des Versicherers eine Frist von sechs Monaten 
verstreichen lässt, ohne die Ansprüche gerichtlich geltend zu ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zugang der abschließenden Erklä-
rung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis treten 
nur ein, wenn der Versicherer in seiner Erklärung auf die Notwen-
digkeit der gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hatte. 

§ 23 Rentenzahlung bei Invalidität 

(1) Soweit bei Invalidität Rentenzahlung vorgesehen ist [§ 20 I. 
Abs. 1], ergeben sich für eine Kapitalleistung von 1.000,– EUR die 
folgenden Jahresrentenbeträge. Der Berechnung wird das am Un-
falltag vollendete Lebensjahr zugrunde gelegt. 

Alter           Betrag der Jahresrente in Euro für 

                             Männer        Frauen

65                          106,22         87,89 
66                          110,52         91,34 
67                          115,08         95,08 
68                          119,90         99,13 
69                          125,01       103,52 
70                          130,41       108,29 
71                          136,12       113,46 
72                          142,16       119,08 
73                          148,57       125,16 
74                          155,38       131,75 
75 und darüber      162,65       138,89 

(2) Die Rente wird vom Abschluss der ärztlichen Behandlung, spä-
testens vom Ablauf des auf den Unfall folgenden Jahres an, bis 
zum Ende des Vierteljahres entrichtet, in dem der Versicherte 
stirbt. Sie wird jeweils am Ersten eines Vierteljahres im voraus ge-
zahlt.

(3) Versicherungsnehmer und Versicherer können innerhalb von 
drei Jahren nach erstmaliger Bemessung der Rente jährlich eine 
Neubemessung verlangen. 
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Liste der mitversicherten Fahrzeug- und Zubehörteile

Stand 1. April 2004 

Ergänzend zu § 12 Abs. 1 AKB gelten folgende Bestimmungen: 

I. Beitragsfreie Mitversicherung (sämtliche Fahrzeugarten) 

Folgende Fahrzeug- und Zubehörteile, sofern die allgemeine Be-
triebserlaubnis oder sonstige rechtliche Vorschriften nicht entge-
genstehen, sind beitragsfrei mitversichert, soweit nicht unter Nr. II. 
anderes vereinbart ist: 

a) fest im Fahrzeug eingebaute oder am Fahrzeug angebaute 
Fahrzeugteile;

b) fest im Fahrzeug eingebaute, am Fahrzeug angebaute oder im 
Fahrzeug unter Verschluss gehaltene Zubehörteile, die ausschließ-
lich zum Gebrauch des Fahrzeuges dienen und nach der allgemei-
nen Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen werden (z. B. 
Schonbezüge, Werkzeuge und Zusatzscheinwerfer, nicht Edel-
pelzbezüge);

c) im Fahrzeug unter Verschluss gehaltene Fahrzeugteile, die zur 
Behebung von Betriebsstörungen des versicherten Fahrzeuges 
üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und Glühlam-
pen);

d) Schutzhelme für Krafträder, solange sie bestimmungsgemäß 
gebraucht werden oder mit dem abgestellten Krad so fest verbun-
den sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht 
möglich ist; 

e) Planen, Gestelle für Planen und Aufbauten (ohne Spezialaufbau-
ten).

f) folgende außerhalb des Fahrzeuges unter Verschluss gehaltene 
Teile:

- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winterbereifung oder mit 
Sommerbereifung; 

- Dach-/Heckträger, Hardtop, Schneeketten und Kindersitz; 

- gemäß Nr. I. und II. mitversicherte Fahrzeug- und Zubehörteile 
während einer Reparatur. 

II. Mitversicherung gegen Beitragszuschlag (sämtliche Fahr-
zeugarten)

Folgende fest im Fahrzeug eingebaute oder am Fahrzeug ange-
baute Fahrzeug- und Zubehörteile, sofern die allgemeine Betriebs-
erlaubnis oder sonstige rechtliche Vorschriften nicht entgegenste-
hen,  sind bis zu einem Gesamtneuwert von 5.000,– EUR (brutto) 
zuschlagsfrei mitversichert. Der 5.000,– EUR (brutto) übersteigen-
de Wert ist nur gegen Beitragszuschlag mitversichert: 

a) Audio-, Video-, technische Kommunikations- und Leitsysteme; 

b) Zulässige Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, In-
nenraum oder Karosserie (Tuning), die der Steigerung der Motor-
leistung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhal-
tens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahrzeuges führen; 

c) Individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen 
und -beschriftungen sowie besondere Oberflächenbehandlungen; 

d) Seitenwagen und Verkleidungen bei Krädern sowie bei Fahr-
zeugen mit Versicherungskennzeichen. 

III. Nicht versicherbare Gegenstände 

Nicht versicherbar sind alle Gegenstände, deren Nutzung nicht im 
Zusammenhang mit dem Gebrauch des Fahrzeuges stehen (z. B 
Autokarten, Regenschutzplane, Garagentoröffner, Handy, auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch Halterung, Reisegepäck, per-
sönliche Gegenstände der Insassen, Vorzelte). 
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